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des Dewtschen Richterbund.es als einer Standesorganisation
zu bringen, ibre SPalten sollen allen am Recht und seiner

Anuendwng Beteiligten oftenstehen.o Urn in diesern Sinne

die Zeitschrift abtiv wnd offen zu gestalten, damit sie ibrer
Mittlert'wnktion wnter den Kollegen gerecht wird., aber awcb

ihrer Aufgabe, Selbstverständ,nis wnd Probletne der Rechts-

pt'lege, der Rechtsanwendung wnd. Recbtspolitih nach awllen

in die interessierten Kreise zw tragen, bedart' es auch weiter-
hin des ständigen Ert'abrungs- und. Gedankenatt.stausches

der Richter und Staatsanwälte dwrch Beiträge aus der täg-

licben Praxis,

Die Ricbter und Staatsanwälte sind. desbalb awfgerut'en,

in oi,hremo Organ selbst za Worte zw kommen, wm

darnit dern Redtt und. sei.ner Bewährung in d,er Praxis
zu d.ienen souie dem in der Rechtspt'lege Tätigen kritiscbe

Anregwng wnd praktische Hilt'e zu bieten. Dteser in einer

leb endigen Ricb ter s cb at' t wnab dingb are G e dank enaw st aws cb

aucb über die Grenzen der eigenen Tätigheit hinaus bann

unrl darf nicht Opfer übergro$.er Geschäftsbelasttmg 'wer-
den, wofür bisweilen Anzeicben besteben. Denn clie Rechts-

pt'lege selbst würde awf Dauer dadwrcb unwiederbringlicben

Scbaden erleiden. Aber eine dern Recbt und seiner Anwen'
dung verpfli.cbtete Offenheit würde ni.cbts bedenten, '@enn

sie siclc auf ei.nen ,In-sich-Dialogo der Ricbterschaft und
der Staatsanwälte beschränken wollte. 'Wir rnüssen deshalb

offen und. aafgescblossen sein lür den kri.tischen, oielleicht
sogar wnbeqaemen Beitrag d,erer, die oor die gericbtlicben

Scbranken treten, der An.t;altschaft wie auch der Recbts-

roi.ssenscbat't.

Danb, aber aucbErwartung gilt allenLesern der Deutschen

Ricbterzeitung, oor allern aber aucb denen, die durch ihre
Bei.träge die Zeitscbrit't mitgestaltet baben und. dies kunt'tig
tun uterden.

Dr.'W erner M üncbbach, Karlsruhe

Neighborhood Justice Centers in den USA -eine Alternative zvr Justiz?
Im Februar 7979 haben wir an dieser Stellel die Frage
nadr Alternativen zur Justiz aufgeworfen und über einige
Beispiele alternativer Konfliktregelungsverfahren berichtet,
mit denen in den USA experimentiert wird. Auf das pro-
minenteste und interessanteste von über hundert Alterna-
tivexperimenten, nämlich auf die Neighborhood Justice
Centers (NJC) honnten wir damals nur hinweisen, da diese

Einridrtungen erst im Aufbau begriffen waren und Publika-
tionen nidrt vorlagen. Inzwisdren haben wir auch darüber
einiges Material sammelns und eine dieser Einrichtungen
selbst besuchen können. §7as wir erfahren haben, scheint
uns so widrtig, daß wir darüber kurz berichten wollen, zu-
mal die sog. Alternativendiskussion sich keinesweges be-

1 DRiz 1979,33-38.
2 lMir stützen unseren Beridrt auf folgende Veröffentlidrungen:

Daniel McGillislJoan Mullen, Neighborhood Justice Centers,
An Analysis of Potential l\tlodels, \Tashington D.C., Govern-
ment Printing Ofüce, 1977; David E. SbeppardlJanice A.
Roebllkoyer F. Cook, Neighborhood Justice Centers Freld
Test, Interim Evaluation Report, rWashington D.C., Govern-
ment Printing Office, 1979' d.ies., Neighborhood Justice
Centers Field Test, Final Evaluation Report, §flashington
D,C., Government Printing Office, 1980.

ruhigt, sondern eher noch ausgeweitet hat3. Besonders in-
tensiv ist sie in den USA, wo sie im Special Committee on
Resolution of Minor Disputes der American Bar Asso-

ciationa ihre Institutionalisierung gefunden hat. In seinem
jüngsten Mitteiiungsblatt schreibt das Special Committee:
"Dispute Resolution becomes a national movements." In-
zwisdren hat au& der Kongreß mit dem Dispute Resolu-
tion Act vom 30. 1. 1980 für die Dauer von vier Jahren je

10 Mill. $ für die Fortführung uncl Neugründung außer-
gerichtlidrer Streitregelungsstellen und je 1 Mill. $ für ein
entspredrendes Forsdrungszentrum bewilligt.

Im Jahre 1906 hatte Roscoe Pownd eine vielbeachtete
Rede über die Gründe der allgemeinen Unzufriedenheit mit
der Justiz gehalteno. 70 Jahre später wurde diese Rede

zum Motto einer Konferenz der obersten Ridrter von Bund
und Einzelstaaten in den USA, die in St. Paul/Minnesota
stattfand. Die Anzahl der Prozesse, ihre Kosten und die

Dauer hatten Ausmaße angenommen, die audr die Justiz-
verwaitung zu einem Umdenken veranlaßte. Eine von die-

ser Konferenz eingesetzte Arbeitsgruppe gab versdriedene

Empfehlungen zur Verbesserung des materiellen und des

Verfahrensredrts, vor allem aber für die Einrichtung neu-

artiger Konfliktregelungsverfahren neben den herkömm-
lichen Gerichten?. An erster Stelle stand der Vorschlag zur
Einrichtung von sogenannten NJC. Sie waren gedacht als

eine Einrichtung, die für eine Vielzahl von Konflikten je-

weiis unterschiedliche Regelungsmethoden zur Verfügung
haben sollte wie Beratung und Sozialhilfe, Vermittlung,
Schiedsverfahren und Verweisung an die ordentlichen Ge-

ridrte. Der Vorsitzende der Kommission, die diese Emp-
fehlungen gegeben hatte, der Richter Griffin Bell, wwde
bald darauf Justizminister in Washington (attorney gene-

ral). Er stellte 1 Mill. $ zur Verfügung, um für etwa zwei

Jahre an drei verschiedenen Orten versuchsweise NJC ein-
zurichten, nämlich in Venice (Kalifornien), in Atlanta

3 Die wichtigsten neueren Veröffentlidrungen sind in zwei Sam-
melbänden enthalten, nämlich: Access to Justice, Vol. II:
Promising Institutions, hrsg. von Mavo Cappelletti ,tnd John'Weissner, Alphen an den Rijn/Mailand 1979; Alternative
Rechtsformen und Alternativen zum Redrt, Jahrbudr für
Redrtssoziologie und Redrtstheorie, 8d.6, 1980, hrsg. von
Erhard Blankenbwrg, Ekkehard Klawsa, und Hubert Äory-
leathner; ferner eine Bibliographie von Frank E. A. Sander
und Frederi& E. Snyder, Alternative lvlethods of Dispute
Settlement, \i'ashington D.C., American Bar Association,
1979. Auch auf der gemeinsamen Tagung der Lavr and
Society Association und des Researdr Committee on Sociolo-
gie of Law der International Socioiogical Association,
die vom 5. bis 8. 6. 1980 in Madison/\7isc. stattfand, waren
die nidrtjustiziellen Methoden der Konfliktregelung zentrales
Thema vieler Referate, Im übrigen existiert ein umfangreicher
>>grauer Marktu von vervielfältigten Referaten und Diskus-
sionspapieren.

4 1800 M. Street, N.\(., Vashington, D.C. 20036, Tel.'202-331-
2258.

5 Dispute Resolution, Quarterly Information Update, Nr. 5/
Vinter 1980, S. 8 f.

6 Roscoe Pound, The Causes of Popular Dissatisfaction with
the Administration of Justice, American Law Review 40
(,9aq,729-749.

7 lrdicial Conference of the United States, Conference of
Justice, American Bar Association, National Conference on
the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration
of Justice, April 7-9, 1976, St. Paul, Minnesota, Resource
Materials; American Bar Association, Report of Pound-Con-
ference Follow-up-Task Force, August 1976.
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(Georgia) und in Kansas City (Missouri). Die NJC haben
1.978 ihre Arbeit aufgenommen.

Die verhältnismäßig schnelle Umsetzung der Pläne in die
Praxis ist daraus zu erklären, daß sehr unterschiedliche
politische und ideologische Lager glaubten, in den NJC ihre
Vorstellungen realisieren zu können. Der Gedanke an al-
ternative Konfliktregelungsformen w-ar lange vorbereitet
worden von Sozialanthropologen, die sich mit Konfliktrege-
lungsformen in primitiven Gesellsdraften befaßt hatten. Sie

hatten das Fehlen einer formalisierten und zentralisierten

Justiz hervorgehoben und beschrieben, wie auftretende
Konflikte beigelegt werden, indem entweder eine Familien-
oder Nadrbarsdraftsgruppe oder einzelne ältere oder ange-

sehene Stammes- oder Familienmitglieder zwischen den
Streitenden vermittelten. Besondere Beachtung fand ein Ar-
tikel vcn Richard Danzig\, der vor diesem Hintergrund
vorschlug, neben dem förmlichen Justizapparar. ein dezen-
tralisiertes Netz von Vermittlungsagenturen aufzubauen.
Ein anderer Impuls kam von den Rechtssoziologen. Sie

hatten sich zunächst mit den Zugargs- und Erfolgsbar-
rieren befaßt, die viele Mensdren hindern, ihre Rechte
wahrzunehmen und durchzusetzen, und suchten nach §7e-
gen, diese Barrieren abzubauen. Gleichzeitig hatten sie dar-
auf aufmerksam gema&t, daß die justizielle Form der
Konfliktregelung nicht nur zu langwierig und zu teuer ist,
sondern auch vielfach unbefriedigende Ergebnisse zeitigt,
weil sie nur die Vergangenheit bewä1tigen, aber nicht die
Zukunft gestalten kann. Diese durchaus hetercgenen Kräfte
konnten sid-r nun plötzlich mit der justizverwaltung ver-
bünden, die nach Mitteln suchte, um die Prozeßflut einzu-
dämmen.

Die N IC sind geplant ais Einric}tungen für eine form-
lose, kostengünstige, schnelle und nachhaltig wirksame Re-
gelung von zivilrechtlichen und strafrechtlichen Konflikten
auf der Basis der Freiwilligkeit. Eine förmliche Begrenzung
der Zuständigkeit gibt es nicht. Aber es folgt aus der Natur
der Sadre, daß große Zivilsachen und schwere Kriminalität
über Anwälte und Polizei ihren Weg in das förmlidre Ge-
richtsverfahren finden. Die übersetzung des Namens
,NJC. in "Nadrbarschaftsrechtszentrefl.« oder gar "Nadr-
barschaftsgerichte" wäre nicht adäquat, denn es soll sich

gerade nicht um Gerichte, sondern um Alternativen zur

Justiz l'randeln, die das Urteil durch eine Einigung der
Streitparteien ersetzen. Als Konfliktregelungsmethode dient
die Vermittlung (mediation). Der Gedanke einer gruppen-
unmittelbaren Kcnfliktlösung hat sich sehr bald als un-
realistisch erwiesen, da es in großstädtischen Nadrbarschaf-
ten der USA ebensowenig nachbarsdraftliche Gemeinschaft
gibt wie bei uns. Die Vermittlung kann daher nur als indi-
vidueller Prozeß stattfinden. Die Verbindung zur ,Nach-
barsclaftn besteht lediglich darin, daß beide Parteien ihren
Sitz im Einzugsbereich des NJC haben solien und daß frei-
willige Bürger aus diesem Gebiet als Vermittler auftreten.
Die NJC verfolgen allerdings auch die erklärte Neben-
absicht, durch ihre Tätigkeit das Gemeinschaftsgefühl zu

wecken, das sie nidrt voraussetzen können.
Das NJC, das wir besuchen konnten, liegt in Venice

8 Toward the Creation of a Complementary Deccntralizccl
System of Criminai Justice, Stanford Law Review 26 (1973),
1,-54.

Mar Vista, einer westlidren Vorstadt von Los Angeles, die
ihren Namen von dem Versucl trägt, mit Kanälen und
nadrgebauten Dogenpalästen Venedig an die Küste des Pa-
ziftk zu verpflanzen. Von diesem Versuch sind nur Ruinen
geblieben. An den herrlichen Badestrand grenzt ein Strei-
fen ungepflegter Sommerhäuser. Dahinter erstred<r sidr bis
an den Rand von Los Angeles ein formloser Brei von mitt-
leren und weniger guten \flohngebieten, meistens aus ein-
fachen Holzhäusern. Mitten darin an einer breiten Ausfall-
straße mit lockerer Bebauung liegt in einem ehemaligen
einstöckigen Geschäftshaus das NJC, das mir einer großen

Aufschrift auf sidr aufmerksam macht. Die Eingangstür
führt unmitteibar in ein freuncllich eingeridrtetes Büro, in
dem eine Sekretärin das Publikum empfängt. Ferner sre-

hen kleinere Räume zur Verfügung für den Leiter des Cen-
ters, seinen Vertreter und zwei "Koordinatoren". Sdrließ-
lich ist im Center nocl eine Sozialwissensdraftlerin tätig,
die die wissenschaftiiche Auswertung des Experiments vor-
bereitet. Für die eigentlidren Vermittlungsverhandlungen
steht ein schlichter Raum mit einem Tisch zur Verfügung,
an dem bis zu zehn Personen Platz finden. Die förmliche
Trägerschaft des Projekts hat die Anwaltsvereinigung (bar
association) von Los Angeles übernommen. In Kansas City
dagegen ist Träger des NJC die Stadt, in Atlanta ein ge-

meinnütziger Verein.
Das Verfahren beginnt damit, daß der Kläger oder Be-

schwerdeführer (complainant) im NJC erscJreint und von
einem Projehtmitarbeiter, dem Koordinaror, über sein Pro-
blem befragt wird. Sdrriftliche oder telefonische Anträge
werden zugelassen, sind aber selten. Die Hauptaufgabe des

Koordinators ist es dann, mit dem Gegner Kontakt aufzu-
nehmen und ihn zur Teilnahme an einer Vermittlungsver-
handlung zu veranlassen. Das gesdrieht nach M<iglidrkeit
sofort telefonisdr. Der Verhandlungs!ermin findet regel-
mäßig binnen einer Voche statt. Die Verfahren sind in
weniger als Monatsfrist abgeschlossen. Als Vermittler sind
20 Bürger aus Venice tätig, die in einem Kurs von 70 Stun-
den auf ihre Aufgabe vorbereitet wurden. Die Verhandlun-
gen werden, falls gewünscht, audr außerhalb der eigent-
lidren Bürostunden angesetzt, so daß keine Partei ihre Ar-
beit cder andere Pfiidrten vernadrlässigen muß. Den Par-
teien wird gesagt, daß es nicht notwendig sei, Zeugen oder
Rechtsanwälte mitzubringen. Sie werden aber nicht daran
gehindert. In der Vermittiungsverhandlung nehmen dann
die Parteien, evtl. mit ihren Begleitern, mit einem Vermitt-
ler um einen Tisch Platz. Der weirere Ablauf der Vermitt-
lung ist ähnlidr, wie wir es bereits für das Citizen-Dispute-
Settlement-Program in Columbus und das Dordrester-Ur-
ban-Court-Project geschildert habene. Zunäd-r.st erhält der
Beschwerdeführer das 'W'ort, danach der Gegner. Aufgabe
der Vermittler ist es, die Parteien selbst zu einer Lösung
zu bringen. In scl-rwierigen Fällen werden dabei audr Ein-
zelgespräche (caucus) mit den Parteien geführt. Das NJC
in Venice srar so wenig ausgelastet, daß wir an den zwei
Tagen, an denen wir uns dort aufhielten, nicht an einer
Vermittlungsverhandlung teilnehmen konnten. Um selbst
einen Eindruck vom Ablauf der Verhandlungen zu gewin-

9 DRiZ 1979, 35 fi. Ztm letzteren jetzt ausführliCr lVilliam
L. F. Felstiner und Lyr:ne A. Williams, Community Media-
tion in Dorchester, Massachusetts, \flashington D.C., Govern-
ment Printing Office, 1980.
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nen, haben wir daher bei anderer Gelegenheit im 4 A-Cen-
ter (= Arbiffation As An Alternative) in Rochester (New
York), das in Zusammenarbeit mit dem Stadtgericht ein

ähnliches Mediation-Programm anbietet wie die NJC, bei

Verhandlungen zugehört. Der stärkste Eindruck ging da-
hin, daß die Vermittler sidr ängstlidr häteten, die Vergan-
genheit zu berühren, also nach sog. Konfliktursachen (under-
lying causes) zu fragen und dadurdr die Emotionen aufzu-
rühren, sondern allein darauf drängten, daß die Parteien
sich auf einen modus vivendi für die Zukunft einigten.

Die NJC in aiien drei Städten haben rnit erheblichem

Aufwand in Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen und auf öf-
fentlichen Veranstaltungen für ihre Tätigkeit geworben.

Die Polizei wurde mit Hinweiskarten ausgerüstet, die sie

in geeigneten Fällen verteilt. Auch Richter und Anwälte
verweisen die Parteien in geeigneten Fällen an die NJC.
In Venice hatte das Center einen eigenen Mitarbeiter in
die Geschäftsstelle des Small Claims Courts entsandt, der
mit einer Zuständigkeit für Ansprüche bis 1000 $ etwa der

Zivilprozeßabteilung unserer Amtsgerichte entspricht.
Trotz solcher Anstrengungen verzeichneten die NJC in den

ersten sechs Monaten insgesamt rrur 1574 Eingänge. Nach
Ablauf von 15 Monaten waren es immerhin fast 4000.

Davon entfielen 2ll bzw. nach 15 Monaten 751 Eingänge
auf Venice. Diese Zahlen wurden dort als enttäusdrend
empfunden. Vom Geschäftsanfall her am erfolgreichsten ar-
beitet das NJC in Atlanta, das in 15 Monaten 2357 Ein-
gänge zählte, während in Kansas City 845 Sadren anfie-
len.

Die große Mehrzahl der Fälle, und zwar etwa 53olo,
wurde aus dem Justizapparat, nämlich von der Polizei, der
Staatsanwaltsdraft sowie von den Gesdräftsstellen und den
Richtern der Eingangsgerichte, an die NJC verwiescn, etwa
17 0/o kamen spontan, die restlichen 20 0lo waren von Rechts-

hilfeeinridrtungen, Behörden oder Anwälten auf das NJC
hingewiesen worden.

Die nadrstehende Tabelle zeigt, daß die NJC ein breites
Spektrum von Fällen bearbeiten, das weitgehend den Tä-
tigkeitsbereidr unserer Amtsgeri&te und dazu noch der Ar-
beitsgerichte abdeckt. Bei den ersten sechs Kategorien, die
zusammen 450/o aller Fälle ausmachen, handelt es sich urlr
Konflikte innerhalb enger persönlicher Sozialbeziehungen,
die nach der Theorie'o in besonderer \üeise einer Vermiti-
lung zugänglich sein sollen. Tatsäc}lich liegt hier der An-
teil erfolgreicher Vermittlungsverhandlungen mit 31 0/o bis
56 0/o besonders hoch gegenüber durchschnittlich nur 28 0/0.

Bemerkenss.ert ist ferner, daß bei Miet-, Arbeits- und Ver-
braucherstreitigkeiten bei einem Viertel der Fälle schon vor
der Vermittlungsverhandiung eine Einigung zustande
kommt, so daß insgesamt der Vermittlungserfolg gar nicht
so viel geringer ausfällt. In diesen weniger persöniich ge-

färbten Sueitigkeiten genügte anscleinend die Einschaltung
des NJC durdr einen Beteiligten, um den anderen ersrmals
oder erneut an den Verhandlungstisch zu bringen.

10 Royer F. Cook, Neighborhood Justice Centers: \Mhat Types
of Dispute are Appropriate?, Referat für das Jahrestrefien
1980 in Madison der Law and Society Association; r,g1. auch
Klaus F. Röbl, Der konfliktsoziologisdre Ansatz in der
Redrtssoziologie, Redrtstheorie S (1977), 93-1,19, 109 fi.;
d,ers., ßeraten, Vermitteln, Ridrten, Sdrlichten, Schleswig-Hol-
steinisdre Anzeigen 1.979, 134-141,

\Tidrtig ist ein Blid< auf den Anteil der FäIle, deren Lö-
sung an der fehlenden Mitwirkung des Antragsgegners
scheitert. Er iiegt mit 33 0/o fast genau bei einem Drittel.
Die Projektmitarbeiter werten das als Erfolg. Entscheidend
ist, so sagen sie, daß jedenfalls ein Streitteil zu uns findet;
den anderen werden wir dann schon überreden. Sie setzen
also großes Vertrauen in ihre Vermittlungsfähigheit, die
sich ja schon bei der Einwirkung auf den Gegner, über-
haupt am Verfahren teilzunehmen, bewähren muß.

AIs Erfolg beurteilt man auch das Langzeitergebnis der
Vermittlungstätigkeit. Eine Befragung der Parteien im
Abstand von sechs Monaten nach der Verhandlung ergab
auf die Frage nach der Zsfriedenheit mit dem Verfahren
des NJC überhaupt, mit der Vermittlungsverhandlung im
besoncl,eren, mit der Person des Vermittlers und mit dem
Inhalt der getroffenen Vereinbarung uneir-rgeschränkte Zu-
s'rimmung bei 80 bis 90 0/o aller Befragten, und zwar unab-
hängig von der Parteirolle. Auch die Frage, ob die .ieweils
andere Partei die getroffene Vereinbarung eingehalten habe,
wurde von Antragstellern mrt 67 0/o und ihren Gegnern mit
69 0/o erstaunlich hcc} und übereinstimmend bejaht. So hat
denn auch die vom Justizministerium in '§ü'ashington zur
Evaluation eingesetzte Gruppe von Sozialwissensdraftlern
das Experiment uneingeschränkt positiv beurteilt und eine
Fortsetzung empfohlen. Aus unserer Sicht sind dazu jedoch

einige Anmerkungen erforderlid-r.
Ob die Vermittlungserfolge der NJC wirklich so über-

ragend sind, wird mindestens dann zweifelhaft, wenn man
bedenkt, daß die verweisenden Stellen eine intuitive Vor-
auswahl vermutlidl vergleichsgeeigneter Fäile getroffen ha-
ben dürften. Tatsächlich haben besonders die vom Richter
überwiesenen Fälle mit 69olo die höchste Einigungsquote.
In die gleiche Richtung wirkt eine weitere Selbstselektion
unter den Parteien, die sich nur dann an dem freiwilligen
Verfahren beteiligen werden, wenn sie jedenfalls grundsätz-
iich auf eine gütliche Einigung Vert legen und entsprechend
kompromißbereit sind. So betrachtet, ist der Vermittlungs-
erfolg wohl nur aus amerikanischer Sicht besonders bemer-
kenswert, weil der dort in der Justiz in allen Verfahrens-
arten geübte kontradiktorische Verhandlungsstil wenig
Raum läßt für Vergleidrsbemühungen. In der Bundesrepu-
blik hann sicher mancher Amtsrichter ähnlicle Vermittlungs-
erfolge vorweisen wie die NjC.

Eine zweite Einschränkung betrifft den Neuigkeitswert
von Vermittiungseinriclrtungen nach Art der NJC als Al-
ternativen zur justiz, In der Bundesrepublik verfügen wir
über ein ausgebautes Netz von Schiecl.smännern, die zum
Teil die gleic}en Fälie behandeln wie die NJC. Mindestens
ein Viertel der Streitigkeiten, die dort anfallen, betrefien
kleine Strafsachen, die durch eine private Anzeige ausge-

löst werden und unseren Privatklagesadren ähneln. Hier
unternimmt das NJC praktisch den Sühneversuch, bei dem
unsere Schiedsmänner nicht weniger erfolgreich sind11.

Die dritte Anmerkung betrifft die Frage, wieweit es

heute praktisch überhaupt möglich isr, eine funktionierende

12 Dazu näher Josef Falke, Das Scliiedsmannsinstitut - histo-
r:isdre und redrtssoziologische Aspekte, Schiedsrnannsz-eituue
43 (1977), 74-93. Gim.er Bie rbrauerlJosef FalkelKla"as F .

l(ocb, Schiedsmannsinstitution und Konfliktbeilegung, in: Zv
gang zum Recht, hrsg. von Günter Bierbrauer u. a., Bielefcld
1978, S.141-192.
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Alle NJC voo März 1978 bis Mai 1979: Art der FälIe und ihre Ededigungl, (Es fehlen Angaben über 23Fä11e.)

Erfolgreiche Erlolglose Streitregelung
Vermittlungs- Vermittlungs- ohne Ver-

verhand- vethaad- handlung
Iungen lungen

Keine Ver-
handlung und
keine sonstige

Regelung
(Nicht-

erscheinen,
Rückoahme)

Keine Rege-
iung, da
Gegnet

Mitwirkung
vetrveigert
odet nicht

erreichbar ist

Insgesamt

1. Tätlichkeiten und Beleidigungen
zwischen Eheleuten und unverhei-
tateten Paaten

2. Streit zwischen Eheleuten und un-
verheirateten Paaren über Geld,
Hausrat, Kindesunterhalt und
Besuchsrechte

3. Streitigkeiten zwischen Ge-
schv/istern, Eitern und Kindetn
oder sonstigen Vetrrandten

4. Tätlichkeiten und Beleidigungen
zwischen Nachbarn

5. Nachbarstreitigkeiten übet bellende
Hunde, gemeinsame Auffahrten,
überwuchs usw.

6. Streitigkeiten zwischen Freuoden,
Bekannten und in \Wohngemein-
schaften, etwa ie zur Hälfte Tatlich-
keiten und Beleidigungen sowie
Geld und Eigentum betteffend

7. Streitigkeiten zwischen Mietern und
Vermietern, die überwiegend von
Mietern eingebracht wurden

8. Verbraucherstreitigkeiten, die über-
wiegend von Verbrauchern ein-
gebracht wurder

9. Arbeitsstreitigkeiten, hauptsächlich
um Geld, eingebracht vori früheren
Arbeitnehmetn

10. Andere Streitigkeiteo zwischen
Personen ohne besondere rechtliche
Beziehungen zueinander, haupt-
sächlich zivilrechtlicher Art

325
(8,3)

278
(7,t)

101
(3e)

5t
(21)

36
(18)

Jö
(12)

38
(14)

80
(20)

t15
(17)

103
(12)

56
(15)

35
(13)

20
(16)

26
(e)

72
(6)

8
(3)

18
(6)

20
(5)

176

Q6)
25
(4)

185
(22)
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(23)
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(27)
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(33)
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(3e)
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(47)
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(10)
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(5,0)
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(7,8)
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(7,2)
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(10,1)
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(t7,t)

(21,4)

261
(6,7)

752
(18)

31)
(e)

80
(31)

840

36s
(e,3)

Lrsgesamt 7 722
(28,6)

247
(o,J) (16,s)

647 675
(15,7)

7 293
(33,0)

3 924
(100%)

Alternative zw J:ustiz einzurichten, die nicht nur das Da-
sein eines Mauerblümchens fristet. Selbst wenn man das

Ziel soldrer Alternativen primär nicht in einer Entlastung
der Justiz sucht, sondern in einer anderen Qualität der

Konfliktlösung, so gehört doch zur Realisierung dieser Ziel-
vorstellung auch eine quantitative Wirksamkeit, clie im
Vergleidr ^)r Jlustiz keine quantitd ndgligeabie bleibt. Hier
fällt erneut eine Farallele zwischen dem deutschen Schieds-

mannswesen und der amerikanischen Alternativdiskussion
auf. Die altbekannten und altbewährten Schiedsmänner
haben es ebenso sdrwer wie die modernen, mit großer
Publizität angebotenen Justizalternativen, eine lllientel an
sich zu ziehery die ihrer Arbeit auc} umfangmäßig einiges
Gewicht gibt. Ihr Angebot wird vom Publikum nicht an-
genommen, sie leben mehr oder weniger von den Fällen,
die bei der Justiz abfallen und ihnen unter sanftem Druck
zugeführt werden. Immerhin scheinen die Vermirtler dorr,
wo sie Gelegenheit erhalten, ihre Fähigkeit zu beweisen,
redrt erfolgreidr zu sein.

12 Nadr: Neighborhood Justice Centers Field Test Final Report
(vgi. Fußn.2), Executive Summary, S. 11.

Der Gesamterfolg ist aber nicht so überzeugend, daß wir
in der Bundesrepublik Anlaß hätten, den Amerikanern
nadrzueifern und neue Institutionen nach dem Muster der
NJC einzuridrten. Damit ist die Frage nadr Alternativen
z,tr Justiz freilich noc]l nidrt erledigt. Es bleibt die Forde-
rung, die wachsende Konfliktbereitschaft und Konflikt-
fähigkeit des Publikums als einen Schritt zur persönlichen

und politischen Emanzipation des Bürgers nt akzeptieren,
dem der zweite Schritt folgen muß. Der Bürger muß nid-rt
nur die Auslösung, sondern auch die Auflösung seiner Kon-
flikte in die eigene Hand nehmen13. Dazu kann die Justiz
ihm durch Verstärkung ihrer Bemühungen um eine konsen-
suale Regelung helfen. Fast in allen Verfahrensarten isr
Raum für eine Intensivierung von Vergleidrsverhandlun-
gen, und selbst im Strafverfahren bietet beispielsweise

§ 153 a SIPO Gelegenheit für eine Konfliktregelung, an
der Täter und Opfer mitwirken können. Allein kann die

Justiz aber diese Last auf die Dauer nid-rt tragen. Deshalb

13 Sabirre Röhl; Die wachsende Konfliktbereitschaft des

in: Kurskorrekturen im Recht, hrsg. vom Deutschen
bund, Köin 198C, S. 263-267.

Bürgers,
Ridrter-
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77
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müssen Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren der ver-
schiedensten Art als Alternativen zur Justiz angeboten wer-
den. Bevor man etwas völlig Neues beginnt, sollte man
aber, wie es Seetzenl4 vorgeschlagen hat, den ernsthaften
Versudr unlernehmen, den Schiedsmännern neue, geeignete

Aufgaben zu übertragen.

Was sonst gesdrehen könnte, zeigt eine Variante amerika-
nisdrer Alternativverfahren. Sie läuft unter dem ähnlichen
Namen Neighborhood Justice Small Claims Court, hat aber

mit den in Venice, Atlanta und Kansas City im Auftrage
der Justizverwaltung erprobten Modellen wenig oder nidrts
zu tun. In San Josd (Kalifornien) hat ein Ridrter des

Stadtgerichts in einem Vorort der großen Industriestadt in
einem Nachbarschaftszentrum (Neighborhood-Center), das

sonst als Jugend- und Altenbegegnungsstätte dient, ein
Vermittlungsverfahren eingerichtet, das sich in den staat-
lichen Small-Claims-Prozeß einfügt. An zwei Abenden in
der Woche erscheint im Naclbarsdraftszentrum ein Ge-

schäftsstellenbeamter des Gerichts und nimmt Klagen ent-
gegen, mit denen ein reguläres Small-Claims-Verfahren er-
öffnet wird16. Der Gegner wird jedoch zunächst unter ,FIin-
weis auf die Freiwilligkeit in das Nachbarschaftszentrum
geladen. Dort findet ähnlich wie in den NJC ein Vermitt-
lungsversuch statt. Scheitert dieser Versuch, so schlägt der
Vermittler den Parteien vor, sidr einem Schiedsverfahren
zu unterwerfen. Als Sdriedsrichter wird dann aber nicht
der Vermittler selbst tätig, sondern ein bisher nidrt mit dem

Fall befaßter Projektmitarbeiter, weil man der Meinung ist,

in einem auf Einigung angelegten Vermittlungsgespräch
könnten die Parteien dem Vermittier Tatsadren, Einstel-
lungen oder l(onzessionsbereitschaft anverrraur haben, die
sie einen Ridrter oder audr einen Sdr.iedsrichter niclt wis-
sen lassen wollten. Hier wird also der sogenannre Rollen-
konflikt des Vermittlers und des Ridrters ernsr genommen.

AIs Vermittler und Sdriedsrichter wirken Redrtsanwälte
mit, die sich freiwillig zur Verfügung stellen. Wenn eine
Partei zum Vermittlungsverfahren nidrt erscheint, wenn
das Verfahren erfolglos bleibt und ein Sc}iedsverfahren ab-
gelehnt wird, dann wird die Sacle an das ordentliche Ge-
ricJrt abgegeben. Zu diesem Experiment fehlt es bisher an
aussagekräftiget Zahlen. Das Experimenr in San Josd
scheint jedodr vom Pubiikum besser angenommen zu wer-
den als das NJC in Venice. Dieses Modell ist von Inreresse,
weil hier ohne Gesetzesänderung, aliein in Gang gesetzt
durch die Initiative eines Ridrters, ein Güteverfahren prak-
tiziert wird, wie man es audr bei uns teilvreise fordert.

VRiLG Dr. Sabine Röhl
rnd Prof. Dr. Klaus F. Röhl, Bodrum

14 Uwe Seetzen, Entlastung der Ziviljustiz durch Vorsdraltung
des Sdriedsmanns?, DRiZ 1980, 177-180.

15 Robert Berest'ord, Neighborhood Courts, In Brief, Official
Bulletin of the Santa Clara County Bar Association 12
(1976), 14; ders. und, Jill Cooper, A neighborhood court for
neighborhood suits, Judicature 61, 1.977,185-190. \[ir danken
an dieser Stelle Judge Beresford, der uns gastfrei und kollegial
mit dem Small-Claims-Verfahren im Neighborhocd Center
von San Jos6 vertraut gemadrt und uns mit Informations-
material versdriedenster Art, insbesondere mit dem von ihm
erarbeiteten Neighborhood Small Claims Court Manual ver-
sehen hat.

Zusatzgutachter ohne richterliche Ernennung ?

I. In dem in DRiZ 1.980, 312 f. veröflentlichten Urteil hat
der BGH eine lV1aßnahme der Dienstaufsicht für rechts-

widrig erklärt. Der Präsident eines LSG hatte gegenüber
einem Kammervorsitzenden eines SG beanstandet, daß die-
ser in einer Anzahl von Beweisanordnungen die Sachver-
ständigen ermädrtigt hatte,,,Ztsatzgutacrhten« nach pfli&t-
gemäßem Ermessen einzuholen, ohne die tZusatzgutachterr,

näher zu bestimmen. Der BGI{, der ot't'ensicbtlicb fehler-
hafte Handlungen des Richters verneint, begründet dies

vorrangig damiq die Frage, ob der Richter den Sadrverstän-
digen zur Einholung yon ,'Zvsarzgutachten« ermächtigen
dürfe, sei weder aus dem SGG noch aus den in § 118 Abs. 1

SGG für entsprechend anwendbar erklärten Vorsd-rriften
der ZPO eindeutig zu beantworten; höcJrstrichterlidr sei die
Streitfrage nicht geklärt. Nach §7ürdigung eines BSG-
Urteils und der kontroversen Sd-rrifttumsäußerungen ill
BGHST 22, 268 (Zulässigkeit einer Sachverständigengruppe)
hält der BGH es nicht für völlig unvertretbar, daß ein vom
bestellten Sachverständigen eingeholtes,,Zvsarzgutadrtenu
vom Tatsadrengericht ver§/ertet wird, und audr nidrt für
eindeutig fehlerhatt, den Sachverständigen schon in der
Beweisanordnung ausdrücklicl oder stillscJrweigend zur Ein-
holung van ,rZvsatzgutachtefl« zu ermächtigen, wenn und
soweit er dies aufgrund seiner Sachkunde für erforderlich
häh.

II. Es mag offenbieiben, ob die Streitfrage höchstric]rterlich
geklärt ist. Jedenfalls ist sie entgegen der Auffassung des

BGH m. E. unmittelbar aus dem Gesetz zu beantworten:
Nach § 404 Abs. 1 ZPO - für die den Vorsdrriften der

ZPO über den Beweis durch Sadrverständige folgenden Ver-
fahren nach der VwGO, der FGO und dem SGG gilt
Entsprechendes - hat das Geridrt den Saclverständigen
auszuwählen und za ernenflen. Die Ernennung eines Fach-
kundigen zum geridrtlicihen Sadrverständigen ist ein ridrter-
licler Hoheitsakt, der der Natur der Sadre nach bis zur
Abgabe des Gutachtens fortbesteht, im übrigen aber vor
der Erstattung des Gutachtens (2. B. in den Fällen der

§§ 406, 408 ZPO) vom Gericht zurüd<genommen werden
kann. Die ZPO kennt nur einen Fall der Ermächtigung zur
Ernennung eines Sachverständigen, nämlidr § +05 ZPO.
Danach ist es dem Prozeßgericht gestaitet ("kann"), den mir
der Beweisaufnahme betrauten Richter zur Ernennung eines

Saclverständigen zu ermächtigen. Imrnerhin liegt aufgrund
dieser Ermächtigung aber das Ernennungsrecht allein - wie
im Normalfall - in richterlicher Hand.

Die ZPO bietet keinen Anhalt dafür, daß die vom BGH
gebilligte Ermächtigung eines Privaten, eben des bereits
erna[nten Saclverständigen, zur Ernennung weiterer Sadr-
verständiger (,,Zwatzgutachter") Redrtens sein könnte,
Das Ergebnis wird auch noch durch folgende überlegung
bekräftigt: Seibst wenn sidr die Parteien auf die Person
eines zum Sadrverständigen geeigneten Sachkundigen nach

§ a04 Abs. 4 ZPO (für die der ZPO folgenden anderen
Verfahren gilt diese Vorschrift nicht) geeinigt haben, ist
damit dieser nodr nicht zum Sachverständigen geworden.
Auch er ist vom Gericht dazl zu ernennen; hier entfällt
lediglidl die Auswahl des Sachverständigen durdr das Ge-
richt.


